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Es betrug die Abnahme die Zunahme
bei den Stück od%; bei den Stück -2o

Zucht⸗ und Sprungebern über 1 Jahr 29 1s | Zucht⸗ und Mutterſchweinen . . 1950 4,0

ſonſtigen , nicht zur Zucht verwendeten | tbi unter 1 Jahr alten Shweinen 20046 14,7

Schweinen über 1 Jahr . . 9447 21,6 unter ½ Jahr alten Schweinen

| CONE ETIE n e T

Die Vermehrung erſtreckt ſich hauptſächlich auf die ½ bis unter 1 Jahr alten Schweine und

es ſteht daher zu erwarten , daß für die nächſte Zeit genügend ſchlachtreife Schweine zur

Verfügung ſtehen werden .

Auch für die weitere Zukunft ſind die Ausſichten für eine Steigung der Schweinehaltung

niht ungünſtig , da einerſeits die Bahl der Mutterſchweine und anderſeits auch die unter ½ Jahr

alten Schweine zugenommen haben .
Die Zunahme der Schweine erſtreckt ſich faſt gleichmäßig auf das ganze Land . Nur in

einigen oberbadiſchen Bezirken ( Donaueſchingen , Engen , Säckingen , Bonndorf , Waldshut , Villingen )

iſt ein Rückgang zu verzeichnen . Ferner haben die Schweine in den Bezirken Bruchſal , Boxberg ,

Schopfheim , Lörrach , Adelsheim ſich vermindert . Als Gründe werden die ſchlechte Kartoffelernte
und die niederen Ferkelpreiſe angegeben .

2. Die Erhebung der bergbaulichen Betriebe , der oberirdiſchen Brüche und

Gruben ſowie der Ziegeleien am 1. Juni 1910 .

Die für die Zwecke der Berichterſtattung der Gewerbeaufſichtsbehörden (§S 139 b Gew . . )

vorgeſchriebene jährliche Aufnahme der gewerblichen Betriebe hat im Jahr 1908 eine andere

Regelung erfahren . Während in den früheren Jahren alle der Gewerbeaufſicht unterliegenden

Anlagen zu Anfang Oktober gleichzeitig erhoben wurden , ſind dieſe Betriebe vom Jahr 1908 ab

in zwei Abteilungen der Erhebung unterworfen worden . Aus ſtatiſtiſch⸗techniſchen Rückſichten und

im Hinblick auf den Vorteil , welchen die Verlegung des Stichtags der Aufnahme iit diejenige Jahres -

zeit mit fih bringt , in, welche die Haupttätigkeit dieſer Gewerbearten fällt , wurde für die Erhebung

der Brüche und Gruben einſchließlich aller bergmänniſchen Betriebe ſowie der Ziegeleien der 1. Juni

als Stichtag beſtimmt , für die Aufnahme der übrigen Gewerbebetriebe aber vorerſt der 1. Oktober

feſtgehalten .
Auch für die genannten Betriebsarten , mit denen ſich dieſe Beſprechung ausſchließlich

befaßt , brachte die am 1. Jannar 1910 in Kraft getretene Gewerbeordnungsnovelle vom

28 . Dezember 1908 einige die Erhebung beeinfluſſende grundſätzliche Anderungen . Dieſes Geſetz

regelt unter Beſeitigung des viel umſtrittenen Begriffs „Fabrik “ aus der Gewerbeordnung die

Gewerbeaufſichtsverhältniſſe nach der Zahl der in den Betrieben in der Regel beſchäftigten
Arbeiter . Während die bergmänniſchen Betriebe wie bisher ohne Rückſicht auf die Arbeiterzahl

unter die Beſtimmungen der 88 135 —139 b Gew . O. fallen , finden dieſe Vorſchriften nur auf die⸗

jenigen Ziegeleien und über Tage betriebene Brüche und Gruben Anwendung , in denen regelmäßig

mindeſtens 5 Arbeiter beſchäftigt werden oder Motoren zur Verwendung gelangen . Bisher fielen

unter dieſe Beſtimmungen die nicht bloß vorübergehend oder in geringem Umfange betriebenen

Ziegeleien ſowie oberirdiſchen Brüche und Gruben . Die in der bad . Vollz . V. z. Gew . O. vom

24 . März 1892 dem Bezirksamt als höhere Verwaltungsbehörde zugewieſene Entſcheidung Darüber ,

ob eine ſolche Anlage nur vorübergehend oder in geringem Umfange betrieben werde , iſt nun durch

die angeführte Gewerbeordnungsnovelle in Wegfall gekommen .

Hinſichtlich der Steinbrüche ift zu beachten , daß der Bundesrat auf Grund des $ 120 e

Gew . O. Vorſchriften erlaſſen hat ( Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20 . März 1902 ,

betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Steinbrüchen und Steinhauereien — Steinmetz⸗

betrieben —) , die auf alle Steinbrüche ohne Rückſicht auf den Umfang des Betriebs Anwendung finden .

Als Gewerbeaufſichtsbehörden ſind bisher für die bei dieſer Beſprechung in Betracht kommenden

Betriebe im Großherzogtum Baden beſtellt :
1. Für alle bergmänniſch betriebenen Anlagen ( Bergwerke , Salinen , Aufbereitungsanſtalten

und unterirdiſch betriebenen Brüche oder Gruben ) die Großh . Bergbehörde ( der Großh⸗

Bergmeiſter ) ;
2. für die über Tage betriebenen reinen Brüche und Gruben ſowie für die gemiſchten

Steinbruch⸗ und Steinhauereibetriebe mit überwiegender Steinbrecherei die Großh . Ober⸗

direktion des Wafer - und Straßenbaues ( die Großh . Waſſer - und Straßenbau⸗

inſpektionen ) ;



3. für die Ziegeleien ſowie die mit dieſen betriebstechniſch verbundenen Gruben , für diegemiſchten (oberirdiſchen ) Steinbruch - und Steinhauereibetriebe mit überwiegender Stein⸗hauerei , ferner für die reinen Steinbrüche und Gruben mit betriebstechniſch verbundenenMotorwerkſtätten (motoriſchen Schotter⸗ bezw. Klopfwerken , Kalkbrennereien , Motorkies⸗gruben uſw. ) die Großh. Fabrikinſpektion .
Die Erhebung am 1. Juni 1910 ergab 1225 der Gewerbeaufſicht unterſtehende Betriebeder in Rede ſtehenden Art ; 634 dieſer Betriebe unterliegen den Arbeiterſchutzvorſchriften der§8 135—- 139b Gew. . , für 591 derſelben gelten lediglich die Beſtimmungen der oben angeführtenBundesratsverordnung vom 20 . März 1902 . Von den erſtgenannten Anlagen ſind 238 mitMotoren ausgerüſtet ; 35 dieſer Betriebe benutzen zwei und mehr Triebkräfte . Als Triebkräftewerden hauptſächlich Dampf ( in 178 Anlagen ) und Clektrizität ( in 47 Anlagen ) verwendet .Unter der Aufſicht des Großh . Bergmeiſters ſtehen 43 Betriebe ; die Großh . Waſſer - undStraßenbauinſpektionen haben 751 Betriebe zu beaufſichtigen ( davon 211 Betriebe mit mindeſtens5 Arbeitern und 540 Betriebe mit geringerer Arbeiterzahl ) und der Gewerbeaufſicht der Großh.Fabrikinſpektion unterliegen 431 Anlagen ( davon 380 mit mindeſtens 5 Arbeitern oder Motorenund 51 mit geringerer Arbeiterzahl und ohne Motoren ) .

Unter den bergmänniſchen Betrieben find 3 ( Bleiz und Bint - ) Erzbergwerke , 2 Salinen ,1 Steinkohlenbergwerk und 37 unterirdiſche Brüche und Gruben zur Gewinnung von Gips( 12 Betriebe ) , Fluß⸗ und Schwerſpat ( ) , Kalkſtein ( ), Porphyr ( ), Dolomit ( ) , Glasſand undfeuerfeſte Tonerde ( ), Tripel ( 4) und Ton⸗ und Weißerde ( ) .
Die von den Großh. Waſſer - und Straßenbauinſpektionen beaufſichtigten 751 Brüche undGruben ſetzen ſich nach der Art des gewonnenen Rohmaterials zuſammen aus 313 Kalkſtein⸗brüchen, 268 Sandſteinbrüchen , 47 Granitſteinbrüchen , 35 Porphyrſteinbrüchen , 34 Gneisſtein⸗brüchen, 10 Muſchelkalkſteinbrüchen , 18 ſonſtigen Steinbrüchen ( Dolomit , Tonſchiefer , Phonolith ,Tuffſtein , Diorit , Zement , Gips , Baſalt und Hornblende ) , 14 Sand - und Kiesgruben und 12ſonſtigen Gruben ( nach Ton, Torf , Lehm , Quarzſand und Weißerde) .Die Gewerbeauſſicht der Großh . Fabrikinſpektion erſtreckt ſich auf 250 Brüche und Grubenund 181 Ziegeleien . Aus erſteren werden an Rohmaterialien gewonnen : Sandſtein ( in 131 Be⸗trieben), Granit ( 59) , Kalkſtein (32), Porphyr ( ) , Gips ( ), Baſalt , Gneis , Phonolith , Horn⸗blende und Quarz ( in je 1 Betrieb ) , Sand und Kies ( 9) fowie Torf ( ).Im geſamten unterlagen am 1. Juni 1910 ſomit 1001 oberirdiſche Brüche und Grubeneiner beſonderen Aufſicht ( 399 Sandſteinbrüche , 345 Kalkſteinbrüche , 106 Granitſteinbrüche,44 Porphyrſteinbrüche, 35 Gneisſteinbrüche , 23 Sand - und Kiesgruben uſw. )Die bei der Juniaufnahme ermittelten 1225 Betriebe beſchäftigten am Stichtag der Erhebung11879 Arbeiter , wovon auf die Betriebe mit mindeſtens 10 Arbeitern und den dieſen hinſichtlichdes Arbeiterſchutzes gleichgeſtellten Anlagen ( 634 ) allein 11039 , auf die ( 591 ) ſog. Verordnungs —⸗betriebe nur die reſtlichen 840 Arbeiter entfallen .

In den der Aufſicht der Bergbehörde unterliegenden Betrieben waren am 1.661 , in den zum Aufſichtsbereich der Großh . Oberdirektion des Waſſer - undhörenden Brüchen und Gruben 2850 und in den durch die Groſichtigenden Steinbrüchen , Gruben und Ziegeleien 8368 Arbewaren in den oberirdiſchen Brüchen und Gruben ſowie betriebstechniſch damit verbundenen Stein⸗hauereien und Motorwerkſtätten 6891 , in den der Gewerbeaufſicht unterliegenden Ziegeleien undbetriebstechniſch verbundenen Gruben uſw . 4327 Hilfskräfte eingeſtellt .Für die 634 den UArbeiterfhugvorfhriften der 88 135 —1399 Gew . O. unterſtellten Betriebeiſt auch das Alter und Geſchlecht der Arbeiter feſtgeſtellt . 135 dieſer Betriebe beſchäftigenlugendliche Perſonen , 42 derſelben Arbeiterinnen über 16 Jahre . Der Prozentſatz der in dieſenewerbeanlagen beſchäftigten weiblichen Perſonen beträgt nur 2,2 ( 240 Arbeiterinnen ) . Erwachſenewaren in den in Rede ſtehenden Betrieben 10591 ( 1834 über 16 bis 21 Jahre und 8757 über21 Jahre alte Arbeiter ), Jugendliche 448 ( 8 unter 14 Jahre und 440 von 14 bis 16 Jahrealte Perſonen ) tätig .
Von einer zahlenmäßigen Vergleichung der Ergebniſſe der diesjährigen Junierhebung mitder vorjährigen wird wegen der inzwiſchen eingetretenen grundſätzlichen Anderung des Erhebungs⸗kreiſes beſſer abgeſehen. Im allgemeinen darf aber angenommen werden , daß trotz der Ausſperrungn

Baugewerbe ein erheblicher Rückgang der unter dieſe Aufnahme fallenden Betriebe gegenüberem Vorjahr nicht eingetreten iſt

Juni 1910 :

Straßenbaues ge⸗
ßh. Fabrikinſpektion zu beauf⸗

itnehmer beſchäftiſt . Im ganzen
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